
 

Entwässerungssatzung der Stadt Linden  Entwässerungssatzung der Stadt Linden 

in der Entwurfsfassung vom 13.11.2023 

alt: neu: 

§ 24 Gebührenmaßstäbe und -sätze für 

Niederschlagswasser 

(1) Gebührenmaßstab für das Einleiten von 

Niederschlagswasser ist die bebaute und 

künstlich befestigte Grundstücksfläche, 

von der das Niederschlagswasser in die 

Abwasseranlage eingeleitet wird oder 

abfließt; pro Quadratmeter wird eine 

Gebühr von 0,46 EUR jährlich erhoben. 

 

§ 24 Gebührenmaßstäbe und -sätze für 

Niederschlagswasser 

(1) Gebührenmaßstab für das Einleiten von 

Niederschlagswasser ist die bebaute und 

künstlich befestigte Grundstücksfläche, 

von der das Niederschlagswasser in die 

Abwasseranlage eingeleitet wird oder 

abfließt; pro Quadratmeter wird eine 

Gebühr von 0,36 EUR jährlich erhoben. 

§ 26 Gebührenmaßstäbe und -sätze für 

Schmutzwasser 

(1) Gebührenmaßstab für das Einleiten 

häuslichen Schmutzwassers ist der 

Frischwasserverbrauch auf dem 

angeschlossenen Grundstück. Die Gebühr 

beträgt pro m³ Frischwasserverbrauch bei 

zentraler Abwasserreinigung in der 

Abwasseranlage  1,29 EUR  

[…] 

 

(6) Für die Bereitstellung der Messeinrichtung 

(Wasserzähler) wird eine Zählergeühr 

erhoben. Sie beträgt je angefangenen 

Kalendermonat für jede Messeinrichtung 

der Nenngröße bzw. mit einer 

Verbrauchsleistung wie folgt (netto, zzgl. 

der jeweils geltenden Umsatzsteuer): 

 

 

   bis zu 5 m³/h (QN 2,5)          

                                      0,77€/Monat 

   bis zu 10 m³/h (QN 6)  

                                     1,02 €/Monat 

   bis zu 20 m³/h (QN 10)  

                                     1,53 €/Monat 

   über 20 m³/h (QN 15)  

                                     3,58 €/Monat 

   Groß- oder Verbundzähler  

                                    35,79€/Monat 

 

§ 26 Gebührenmaßstäbe und -sätze für 

Schmutzwasser 

(1) Gebührenmaßstab für das Einleiten 

häuslichen Schmutzwassers ist der 

Frischwasserverbrauch auf dem 

angeschlossenen Grundstück. Die Gebühr 

beträgt pro m³ Frischwasserverbrauch bei 

zentraler Abwasserreinigung in der 

Abwasseranlage  2,32 EUR  

[…] 

 

(6) Für die Bereitstellung der 

Messeinrichtung (Wasserzähler) wird 

eine Grundgebühr erhoben. Sie beträgt je 

angefangenen Kalendermonat für jede 

Messeinrichtung der Nenngröße bzw. mit 

einer Verbrauchsleistung wie folgt (netto, 

zzgl. der jeweils geltenden 

Umsatzsteuer): 

 

bis zu 5 m³/h (QN 2,5; Q3 4)   

                                           2,00 €/Monat 

bis zu 10 m³/h (QN 6; Q3 10)      

                                           5,00 €/Monat  

bis zu 20 m³/h (QN 10; Q3 16)   

                                           8,00 €/Monat 

über 20 m³/h (QN 15; DN 40; DN 50; Q3 25)

                                        12,50 €/Monat 

DN 80 (QN 40; Q3 63)   

                                       31,50 €/Monat 

DN 100 (QN 60;Q3 100)        

                                         50,00 €/Monat 


